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1. Belgien überprüft Drogeneinfluss nach Verkehrsunfällen 
Der belgische Verkehrsminister hat mitgeteilt, dass seit November alle verkehrsunfallbeteiligten 
Fahrzeugführer auf Drogen hin befragt, ggf. untersucht und ggf. getestet werden. Mit einem 
Dreistufensystem will man den Fahrten unter Drogeneinfluss entgegentreten, indem man diese Liste 
je nach Umständen und Feststellungen nacheinander nach Verkehrsunfällen abarbeitet:  

1. Durchführung einer 30-Punkte Checkliste 
2. Durchführung eines Drogentests  
3. Durchführung einer Blutprobe 

Quelle: ETSC v. 07.11.23 K. L. 

 

2.  Behindert abgestellte E-Scooter 
Wenn ein E-Scooter behindert abgestellt ist, ist eine Anhörung des Halters bei einem privat genutzten 
E-Scooter innerhalb von 5 Wochen ausreichend. Bei einem gewerblichen Vermieter ist eine 
Zeitspanne von 10 Wochen nicht zu beanstanden. 

Quelle: AG Berlin-Tiergarten, Beschl. V. 06.09.23; Az. 297 OWi 812/23; Burhoff v. 12.11.23 K. L. 
 

3. Geschwindigkeitsüberschreitung 
Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 40% der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist 
in der Regel von einer vorsätzlichen Tatbegehung auszugehen. 

Quelle: BayOblG, Beschl. V. 10.07.23; Az. 201 ObOWi 621/23 K. L. 
 

4. Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot nach Aufenthalt in Staat mit Linksverkehr 
Wer nach sieben Wochen Aufenthalt in einem Staat mit Linksverkehr anschließend in Deutschland 
gegen das Rechtsfahrgebot verstößt, handelt nicht rücksichtslos, sondern ist unachtsam. 

Quelle: OLG Zweibrücken, Beschl. V. 28.11.22; Az 2 Ss 34/22; Beck RS 2022, NZV 8/2023 K. L. 
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5.  Öffentlicher Verkehrsraum auf „Sylt-Shuttle“ 
Der Abfahrtsbereich für Autos des Zuges, der Sylt mit dem Festland verbindet, stellt öffentlichen 
Verkehrsraum dar. Diese Frage stellte sich im Zusammenhang mit einer Fahrt unter Alkoholeinfluss, 
als ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto vom Zug auf das Betriebsgelände des Autozuges fuhr. Bei 
der polizeilichen Kontrolle hatten Beamte bei dem Fahrer einen Alkoholwert von 1,29 Promille 
festgestellt. 

Quelle: LG Flensburg, Beschl. V. 03.03.23; Az. II Qs 9/23, BeckRS 2023, 4971; NZV 8/23  K. L. 
 

6. Gehwegparken 
Wenn die Nutzbarkeit von Gehwegen in Wohnstraßen in unzumutbarer Weise beeinträchtigt sind, 
kann dies einen individuellen Anspruch auf behördliches Einschreiten begründen. 

Quelle: OVG Bremen, Urt. V. 13.12.22; OVG 1LC 64/22, BeckRS2022, 44530; NZV 8/23  K. L. 
 

7.  Autoverkauf in Österreich nach schwerem Verkehrsverstoß 
Nach der zum 01.03.24 in Kraft tretenden Novelle der österreichischen Straßenverkehrsordnung 
können Schnellfahrern, die mehr als 60 km/h innerhalb und mehr als 70 km/h außerhalb 
geschlossener Ortschaften zu schnell fahren, ihr Kraftfahrzeug weggenommen und anschließend kann 
dieses dann verkauft werden. Eine solche endgültige Verwertung kann dann angeordnet werden, 
wenn der Führerschein zuvor schon mal aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit oder aufgrund von 
rücksichtslosem oder besonders gefährlichem Verhalten entzogen wurde. Fährt man innerhalb 80 
km/h und außerhalb 90 km/h zu schnell, kann das Fahrzeug schon bei „Ersttätern“ entzogen werden. 
Der Erlös für das verkaufte Fahrzeug geht dann in den österreichischen Verkehrssicherheitsfond. 

Quelle: Zeitschrift für Verkehrssicherheit 4/2023  K. L. 
 

8.  Regionales Gericht stoppt Mailands Vorgabe für Abbiegeassistenten 
Das Mailänder Regionalgericht hat der Stadt Mailand untersagt auf Basis der städtischen Niedrig-
Emission-Zone vorzuschreiben, dass in die Stadt einfahrende Lkw über einen Abbiegeassistenten (soll 
„tote Winkel“ Unfälle verhindern) verfügen müssen. Das Gericht urteilte, dass eine Niedrig-Emission-
Zone der Umwelt dienen würde und nicht für die Verkehrssicherheit dienen würde. Dafür wäre die 
Regierung in Rom zuständig, die das dann landesweit regeln müsste. 

Quelle:  ETSC v. 30.11.23 K. L. 
 

9.   Neuzulassungen von Lkw in Deutschland 
In Deutschland wurden in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 31,2% mehr Lkw zugelassen als 
im Vergleich zum Vorjahr. Spanien folgt mit 23,8%, Italien mit 17%, Frankreich mit 15,6% und Polen 
mit 10,9%. Damit steigt die Neuzulassungsquote von Lkw in Europa um 23%. 

Quelle: Trans-Info v. 13.11.23; Natalia Jakubowska  K. L. 
 

10.  Malta will E-Scooter verbieten 
Malta will als erstes EU-Land alle Miet-E-Scooter verbieten. Die privaten E-Scooter sollen weiter 
genutzt werden dürfen. 

Quelle: ETSC v. 30.10.23  K. L. 
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11.   Nackte Fahrraddemo 
„Die mexikanische Hauptstadt Mexiko-Stadt war im Juni 2023 erneut Schauplatz des „World Naked 
Bike Ride“ (WNBR). Der WNBR findet jedes Jahr im Juni statt und soll auf Gefahrensituationen von 
Radfahrerinnen und Radfahrern in der Millionenmetropole aufmerksam machen. Abgesehen von 
mehr Rechten protestieren die nackten bzw. wenig bekleideten Radlerinnen und Radler auf ihrer 
mehrere Kilometer langen Strecke auch für eine bessere Verkehrsinfrastruktur und gegen eine zu 
autozentrierte Politik. Um auf die Verletzlichkeit des menschlichen Körpers und damit auch der 
Radfahrenden aufmerksam zu machen, findet der Protest nackt oder nur leicht bekleidet statt. 
Ähnliche Aktionen gab es auch in dem mexikanischen Bundesstaat Jalisco und in der nordrhein-
westfälischen Stadt Köln.“ 

Quelle: IFK-Potsdam, Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg 11/23  K. L. 
 

12.  UDV-Studie zu Falschfahrten auf Autobahnen 
„Grundlage für die Untersuchung bilden Daten der UDV mit insgesamt 224 Unfällen aufgrund von 
Falschfahrten im Zeitraum von 2002 bis 2022. Die Untersuchung stellt folgenden Sachverhalt zu 
Falschfahrern auf Autobahnen und den Umständen fest: Falschfahrten geschehen eher an den 
Wochenenden, nachts und bei geringer Verkehrsdichte. Häufig ist die Person am Steuer allein 
unterwegs, männlich und in 48,1 Prozent der Fälle 65 Jahre und älter. Fast die Hälfte (45,9%) aller 
Falschfahrten waren dabei bewusste Falschfahrten. Gründe hierzu sind zum einen suizidale Absichten 
oder die Flucht vor der Polizei und zum anderen die falsche Einschätzung des Gefahrenpotenzials 
einer solchen Falschfahrt. Manöver, die zur Falschfahrt führten, waren in 41,1 Prozent der Fälle das 
Einfahren in die Autobahn über die Ausfahrt bzw. den Verzögerungsstreifen. Ähnlich häufig waren 
mit 37,7 Prozent Wendemanöver/Wenden im fließenden Verkehr.“ 

Quelle: IFK-Potsdam, Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg 09/23   K. L. 
 

13.  Jährliche Kilometerleistung auf Fahrrädern in den Niederlanden 
Im Jahr 2022 legten Niederländer 17,9 Milliarden Kilometer auf dem Fahrrad zurück. Das ist 13% 
mehr als in 2021. Der Anteil der durch Elektroräder zurückgelegten Kilometer stieg um 29%. 
Insgesamt fahren Niederländer etwa 1050 Kilometer Fahrrad durchschnittlich im Jahr. 

Quelle: Fietsberaad v. 15.11.23  K. L. 
 

14.  Kleintransporter mit zum Teil erheblichen Mängeln 
Kleintransporter mit einer zulässigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 Tonnen haben mit 20,4%-Anteil 
erhebliche bis gefährliche Mängel. 

Quelle: TÜV-Report v. 19.10.23  K. L. 
 

15.  Pumuckl wirbt für Verkehrssicherheit 
„Das Bundesverkehrsministerium (BMDV) startet eine neue Reihe von TV-Spots mit der beliebten 
Pumuckl-Figur, die Kinder und ihre Eltern über Verkehrssicherheit aufklären soll. Die zehn Spots mit 
dem grünen Kobold sind auf der Webseite des BMDV und auf RTL zu sehen. Sie sollen 
unterschiedliche alltägliche Situationen im Straßenverkehr thematisieren und für Gefahren und 
sicheres Verhalten im Verkehr sensibilisieren. Dazu gehören sicheres Fahrradfahren ebenso wie das 
sichere Überqueren einer Straße.“ 

Quelle: Auto-Medienportal v. 11.12.23  K. L. 
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16.  Sportwagen sichergestellt 
Im vorliegenden Sachverhalt hatte der Fahrer eines Sportwagens mehrere Fahrzeuge überholt und 
dabei einen entgegenkommenden Streifenwagen zum Bremsen gezwungen, um einen 
Frontalzusammenstoß zu verhindern. Nachdem die Beamten ihn angehalten hatten, zeigte sich der 
Fahrer uneinsichtig. Von daher stellten die Beamten nicht nur den Führerschein, sondern auch den 
Sportwagen sicher. Dies sei zu Recht geschehen, da die Beamten eine gegenwärtige Gefahr für 
andere Verkehrsteilnehmer abwehren mussten – da der Fahrer eben uneinsichtig in sein eigenes 
Fehlverhalten gewesen war. 

Quelle: 
OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. V. 29.08.23, Az. 7B10593/23.OVG; kostenl. Urt. V. 

11.12.23  K. L. 

 

17. Verwechseln von Gas- und Bremspedal 
Das Verwechseln von Gas- und Bremspedalen scheint sich in Anbetracht der demografischen 
Entwicklung zu häufen. In Japan und Korea sind sie bereits so verbreitet, dass eine Initiative auf 
Ebene der Vereinten Nationen gestartet wurde. Eine multinationale Arbeitsgruppe hat sich dazu bei 
der Bundesanstalt für Straßenwesen getroffen. Ziel ist, Assistenzsysteme dazu zu entwickeln und eine 
Vorschrift bis Mai 2024 zu erarbeiten.  

Quelle: BAST Aktuell 4/2023  K. L. 
 

18.  Kopfverletzungen bei E-Scooter-Unfällen 
Im Jahr 2022 haben sich in Deutschland 8260 Unfälle mit E-Scootern ereignet, bei denen 11 
Menschen gestorben und 1200 verletzt wurden. Eine Untersuchung der DEKRA-Forschungsstelle in 
Zusammenarbeit mit einer französischen und kanadischen Universität ergab, dass bei den meisten 
Unfällen vornehmlich der Kopf verletzt wurde. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass bei Tragen eines 
Fahrradhelms die Verletzungen stark gemindert werden könnten.  

Quelle: VkBl. 20/2023  K. L. 
 

19.  Verkehrsunfall mit Motorrad auf Hinterrad fahrend 
Im vorliegenden Sachverhalt fuhr ein Motorradfahrer auf einer Vorfahrtstraße während der 
Dunkelheit und führte ein Wheelie (beschleunigen des Krades über das Hinterrad mit gleichzeitigem 
Anheben des Vorderrades – somit fahren auf dem Hinterrad) durch. Ein aus einer untergeordneten 
Seitenstraße kommender Fahrzeugführer konnte das Motorrad nicht erkennen, da das Vorderlicht 
durch das Fahren nur auf dem Hinterrad in die Luft zeigte. Im Einmündungsbereich kollidierten dann 
beide Fahrzeuge. Das OLG Hamm urteilte, dass der Motorradfahrer 50% der Gesamtunfallkosten 
übernehmen muss, da er durch das Nichtbeachten der Beleuchtungsvorgaben aus § 17 StVO 
mitursächlich zum Entstehen des Unfalls beigetragen hat.  

Quelle: OLG Hamm, Urt. V. 09.11.22; Az. 11 U 38/22; VRS 145/23  K. L. 
 

20.  Drogen beeinflusste Fahrt mit E-Scooter 
Fährt jemand unter Drogeneinfluss einen E-Scooter kann dies auch Auswirkungen auf seine 
Fahrerlaubnis haben. In solchen Fällen kann es angebracht sein, mittels einer MPU seine 
Fahrtauglichkeit für andere fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge zu untersuchen.  

Quelle: VGH Bayern, Beschl. V. 15.03.23, Az. 11 CS 23.44; VRS 145/23 K. L. 
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21.  30 km/h in Amsterdam und dortige Unfallzahlen 
Auf 80% der Straßen von Amsterdam gilt seit dem 8. Dezember maximal 30 km/h. 
Eine vergleichende Erhebung der Unfallzahlen mit Verletzten hat ergeben, dass im Vergleich zu den 
von der Polizei erfassten Unfällen die Anzahl der bei den Ambulanzdiensten vorstellig gewordenen 
Unfallbeteiligten vier Mal höher lag. 

Quelle:  LEVA EU v. 11.12.23; Verkeersnet v. 07.12.23 K. L. 
 

22.  Wo fahren S-Pedelecs? 
Der ZIV (Zweirad-Industrie-Verband) hat eine Untersuchung durchgeführt, wo in Deutschland, 
Belgien, Dänemark, den Niederlanden und der Schweiz Speed-Pedelecs fahren. Unter folgenden Link 
kann man die Studie abrufen: 
ZIV-Studie-Wo-fahren-S-Pedelecs_Nov23.pdf (ziv-zweirad.de) 

Quelle: ZIV v. November 2023  K. L. 
 

23. EU-Verkehrsausschuss des EU-Parlaments 
In einer Abstimmung im Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments unterstützten die 
Abgeordneten einen Vorschlag der Europäischen Kommission zur Ausweitung des Geltungsbereichs 
bestehender Regeln für die grenzüberschreitende Durchsetzung von Verkehrsstrafen sowie ein neues 
Gesetz, das vorsieht, dass in einem Mitgliedstaat ausgestellte Führerscheinentzüge auch in anderen 
EU-Ländern gelten. 
Zu den Delikten, die künftig grenzüberschreitend geahndet werden könnten, fügten die 
Abgeordneten die Fahrerflucht hinzu, bei der sich ein Fahrer vom Unfallort entfernt.  Die 
Abgeordneten unterstützten den ursprünglichen Vorschlag der Europäischen Kommission, 
gefährliche Überholmanöver, Geisterfahrer, überladene Fahrzeuge und einige andere Verstöße, die 
derzeit nicht von den bestehenden Vorschriften abgedeckt sind, hinzuzufügen.  

Quelle: ETSC v. 29.11.23 K. L. 
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